
Bekanntmachung
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Oberbürgermeisters und

des Stadtrats
am Sonntag, 08. März 2026

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeich-
neten Wahlen der Stimmbezirke der Stadt
Kaufbeuren wird in der Zeit vom 16. Februar
2026 bis 20. Februar 2026 (20. bis 16. Tag vor
der Wahl während der Dienststunden von
Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung, Am Gra-
ben 3, 87600 Kaufbeuren für Wahlberechtigte
zur Einsicht bereitgehalten.Wahlberechtigte
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu ihrer Person imWählerverzeichnis ein-
getragenenDatenüberprüfen.DieRichtigkeit
oder Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

2.Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einenWahlschein
hat. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder unvollständig hält, kann innerhalb der
oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich
oder durch Erklärung zur Niederschrift einge-
legt werden.

3.Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten spätestens am
15. Februar 2026 (21. Tag vor der Wahl) eine
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für
einen Antrag auf Erteilung einesWahlscheins.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen
ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in
dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis besteht.

5.Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimm-
recht ausüben

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe
in jedem Abstimmungsraum der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt
hat,

5.2 durch Briefwahl.
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetra-

gene wahlberechtigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum Freitag,
06. März 2026, 15 Uhr im Bürgerbüro der
Stadtverwaltung, Am Graben 3, 87600
Kaufbeuren schriftlich, elektronisch oder
mündlich (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden. Wenn bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung der Wahlraum
nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann,
kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
15 Uhr, gestellt werden.

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragene wahlberechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Ver-
schulden die Antragsfrist auf Aufnahme
in das Wählerverzeichnis nach § 15
Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahl-

ordnung oder die Einspruchsfrist gegen
das Wählerverzeichnis nach Art. 12
Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3)
versäumt hat,

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter
a) genannten Antrags- oder Beschwerde-
fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren
festgestellt worden ist und sie nicht in
ein Wählerverzeichnis eingetragen
wurde.

Diese Wahlberechtigten können bei der in
Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch
oder mündlich (nicht aber telefonisch)
stellen.

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass sie oder er dazu
berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Per-
son infolge einer Behinderung weder den
Wahlschein selbst beantragen noch einem
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich
der Unterstützung einer Person ihres Ver-

trauens bedienen. Diese hat unter Angabe
ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass
die Antragstellung dem Willen der wahl-
berechtigten Person entspricht.

8.Mit dem Wahlschein erhält die wahl-
berechtigte Person
a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeich-

nete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle

Stimmzettel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der

Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersen-
den ist,

d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden
übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene
Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert
eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass
ihr der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl,
12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können
auch durch die Wahlberechtigten persönlich
abgeholt werden. An andere Personen kön-
nen diese Unterlagen nur ausgehändigt
werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-

nahme durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die
bevollmächtigte Person muss bei Abholung
der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen.
Kann eine wahlberechtigte Person infolge ein-
er Behinderung weder die Unterlagen selbst
abholen noch einem Dritten eine Vollmacht
erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person
ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu
machen, dass sie entsprechend demWillen der
wahlberechtigten Person handelt.

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Le-
sens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von
der stimmberechtigten Person selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine
Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung der wahlberechtigten Per-
son ersetzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer
anderen Person erlangt hat.

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahl-
berechtigten dafür sorgen, dass der Wahl-
brief, in dem sich der Wahlschein und der
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit
den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) be-
finden, bei der auf demWahlbriefumschlag
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag
bis 18 Uhr eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl
auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt
für die Briefwahl.

Stadt Kaufbeuren, 09.02.2026

Bruno Dangel
Wahlleiter

Nr. 7 Montag, 9. Februar 2026 71. Jahrgang

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine Verwaltung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Ausländer- und Einbürgerungsbehörde
nur nach Online-Terminvereinbarung:

Führerscheinstelle
Nur nach vorheriger online-Terminvereinbarung
Dienstag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr

ohne vorherige online-Terminvereinbarung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–15.30 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Bürgerbüro/Zulassungsstelle
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Grundsicherung/Asyl
Offene Sprechstunde:
Dienstag 8.00–10.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr


